
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1954/11/17 3Ob744/54
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.11.1954

Norm

AußStrG §16 BIII2f

TEG 1950 §9

Rechtssatz

Die Festsetzung des vermutlichen Todestages bei nicht feststellbarem Beginn der Lebensgefahr begründet keine

offenbare Gesetzwidrigkeit.

Entscheidungstexte

3 Ob 744/54
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